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Mirtcn Marionetten - Sonverainität, abgerissen vom

gemeinsamen Varcrlanv, bilden soll.

Man schien vom beliebten Grundsatz auszugehen:

jeder Theil des Volks könne sich, ohne Rüksicht auf
die übrigen Theile eigenmächtig constituiren. Um die-

sen Faden zu verfolgen (so wenig wir unbedingt dieses

Systems sind), glauben wir berechtigt zu seyn, eben

so sclbsistänbig unserer kleinen Landschaft eine eigene

unabhängige Verfassung zu geben, die uns frommen

und conveniren kann. Ohne von dem Gemeinde. Platz

der Rechte jeder Völkerschaft den Grund dafür herzu,

nehmen, haben wir nebstdem den Titel für uns, daß

wir m s vor 400 Jahren aus der Hand einer Gräsin

Anna von Hunwyl, aus eigenem Spargeld frey ge.

kauft/ und auf diesem Wege obere und niedere Ge.

richtsherrlichkeite» rechtlich an uns gebracht haben.

Wir sind freylich zu klein, uns selbst überlassen,

glüklich einen gewissen Grad von Wohlstand zu erwer-

den oder fest zu halten: aber darum sind wir nichts,

destoweniger freythätig, uns wenigstens an eine Nach,

barschaft cmzuschlicssen, die sich für die Summe »in.

serer Bedürfnisse besser schicken kann.

Wir bestehen aus einem Völkchen das erhaben

über frühern und spätern Druck, über alte und neue

Gefühle von Unrecht, Ruhe tm Ländchen, Friede und

Sccgen behalten konnte. Wir sind arbeitsam und un.

ternehmend, haben Ueberfluß an gewissen LebenSmit.

kein — an andere die uns mangeln einzutauschen,

haben Genügsamkeit und Frohsinn, und eine liebe

Nachbarschaft an Lnzern, mit der wir in engsten und

natürlichsten Verhältnissen gegenseitigen Verkehrs sind;

besorgt von daher seit Jahrhunderten, selbst in den

leidenvollst.-n Epochen der siebcnziger Jahre, wo bey

der landesherrlichen Sperre von Schwyz unstre Wa«.

sen und Wiltweu, Kranke und Arme, ohne ihre tide-

rale Oeffnung der Magazine und der Märkte verhun-

gcrt wären.

Eàlal unter diesen Umständen können wir nicht

mit Schwyz leben: Es stye dann, daß auch dieser

Staat sein Interesse in das Eine große Interesse von

ganz Helvetien zusammen schmelze. Um billig und human

zu seyn, wollen wir keine alten Beschwerden und keine

neuen Wunden ausreisten. Wir wollen nur unsere Rechte

und unsere Vortheile für uns und unsere Nachkoiu-

menschaft behaupte».
Wird der Staat im Staat gebilligt, so wollen wir

an Lnzern angeschlossen werden, wehin uns unsere Be-

KüGisse, unser Verkehr, unsere Neigung, die Gründe

der Localität und die Gefühle der Dankbarkeit längst
gerussen haben.

Hochachtung und Vertrauen.

Folgen die Unterschristen einer Anzahl
Munizipalcn und Bürger von
Küßnacht.

Gesetzgebender Rath, 2. September.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Finanzcommifiion, die
Palenlertheilung des B. Bvdmcrs wegen Torfver»
kohlung betreffend.)

In der östlichen Schweiz sind durch den Krieg und
durch revolutionaire Grundsätze viele Waldungen ver-
heert worden; im Canton Zürich ist eine ungeheure
Menge abgestandncn Holzes in den Waltungen vorhan-
den; viel von diesem Holz wird verkohlt, so daß durch
die hiedurch entstandene Kvhlenvermehrung, das Zürcher
Mailer Holzkohlen auf circa 8 Fr. zu stehen kommt,
da es sonst gewöhnlich 12 Fr. kostet; aber diesem
augenbliklichen Holz- und Kohlenvorrath wird bald ein
drückender Mangel folgen; es ist also sehr erwünscht,
wenn durch ein zwekmäßiges Mittel das Bedürfniß der
Holzkohle allmählig vermindert werden kann- damit
dadurch die Waldungen geschont werden. Nun ergielt
sich aus den Berechnungen des B. Bodmers, daß ihn
das Klafter zu zwölfKörben Torf in Zürich franco ins
Magazin geliefert, auf 5 Fr. 6 Btz. zu stehen kommt;
vier solcher Torfklafter liefern fünf Malter Torfkohlen.
Zwar bewirkt ein Malter Torfkohlen ein Feuer, das
ein Fünftheil weniger Zeit brennt als ein Malter Holz»
Kohlen, allein die Hitze der Torfkohlen ist auch circa
ein Fünftheil stärker als die der Holzkohlen, daher die

Wirkung dieser beyden Brennstoffe wieder ungefähr ins
Gleichgewicht kommt. B. Bodmer aber verspricht das

Malter Torfkohlen für 6 Fr. 4 Btz- zu verkaufen; folg-
lich wird die Aufstellung der Torfkohlen die Consumtion
der Holzkohlen allmählig vermindern / und daher gerade
jene für die Forstsicherung so erwünschte Wirkung her»

vorbringen, ohne daß hierüber weitere Verordnungen-
erfoderlich seyen.

Aus diesen Gründen glaubt die Vergwerksadmmi»
stcalion, könne die Patentirnug des B. Bodmers und
seine allfällige Begünstigung bey Anweisung von Plätzen

zur Verarbeitung uud Aufbewahrung seiner Kohlen und

dgl, keine Schwierigkeiten lcidcn, und die erftderlichem



— 6s9 —

Vorflchtsmaasregeln müssen einzig in den zwekmäßigsten

Bedingungen der Patente gesucht werden.

Wenn B. Bodmer seine Unternehmung etwas ins

Große treiben wird, so kommt er in Fall, seine Arbeit

„nd die erfodcrlichen Kunstgriffe dabey so öffentlich

vorzunehmen und so viele Arbeiter darinn zu unterrich.

ten, daß die Erlöschung der Patente völlig hinreichend

»ist, um demjenigen ß. des Patcntengesetzes zu cntspre.

chen, welcher Verfügungen zur Allgemeinmachung des

patentirren Industriezweiges fodert. Wichtiger hingegen

ist die Sicherung des Publikums gegen zu eingeschränkte

Lieferungen de^Produkcs dieses neuen Industriezweiges

in Hetvetien; denn darum weil B. Bodmer i» Zürich

oder Bern n. s. w. Torfkohlen verkauft, darf doch der

Schmied im Wallis, in Lugano u. s. w. nicht während

der Patenlezeit der Torfkohlen beraubt bleiben oder zu

einem übermäßigen Preis derselben gezwungen werden.

Man schränke also die Wirkung der Patente auf die-

fenigen Gegenden ein, in die B. Bodmer durch seine

Torfvcrkohlanstalten, Torfkohlen zu liefern im Stande

fst, deren Preis ungeachtet der Transportkosten, den

Preis in seinen Hauptmagazinen nicht um ein Dritcheil
übersteige; durch diese Bedingung und durch die bey

zufügende Verpflichtung in seinen Hauptmagazinen im-
mer einen solchen Vorrath zu haben, um die gewöhn-

itchern Bedürfnisse des Publikums damit zu befriedigen,

erhält das Publikum eine Sicherung gegen die Nach,
theile derAusfchließlichkeit bieferErfindung, welche es ohne

die bedingte Patenlirung derselben nie erhalten könnte.

Ihre staatswirthschastliche Cvmmißion stimmt dieser

Darstellung ves vorliegenden Gegenstandes voll g bey,

und räth Ihnen also B. G. die Palemirung des B.
Bvdmers ebenfalls an; doch glaubt sie, daß einige

Verbesserungen der vorliegenden Patente nothwendig
seyen, welche am fügltchsten durch folgende Botschaft
von dem Vollziehuugsralh zu erhalten wären-

Botschaft.
B. Vollz. Räthe! In Ihrer Botschaft vom 22. Aug.

begehren Sie die Patentirung des B. Caspar Bodmers

von Zürich für Veckohlung des Torfs. Der gesetzgeb.

Rath sieht mit Vergnügen die Anwendung des Gesetzes

der Patenlirung neuer Industriezweige auf einen

so wichtigen und gemeinnützigen Gegenstand, und

stimmt daher dem Grundsatz der Patentirung der

Torfverkohlmig gerne bey, doch wünscht derselbe noch

einige erläuternde Beysätze dem ihm zur Ratification
vorgefchlagnen Patent beygefügt zu sehen, und ladet

Sie daher ein, dieselben entweder in das Patent selbst

aufzunehmen oder aber demselben Ihre Gegengruà
mitzutheilen.

Diese Beyfätze sind folgende: In dem Patente heißt
es: Wenn Jemand in einer Gegend, wo B. Bodmer
keine Torfkohlen hin liefert, solche verfertigen will,,
so ist er verpflichtet, hiervon Anzeige.zu machen und
zu beweisen, daß er die Torfkohlen dort unter dem
Preis zu liefern im Stande s y, für weichen B. Bod»
mer dieses thun kann. Um nun nicht vielleicht ganze.'
Gegenden oder auch nur einzelne Bürger dieses vor»
thêilhaften Brennmaterials unnöihjgerweise zu lange zw
berauben, sollte hier die Bedingung beygefügt werden:
» Trift aber B. Bodmer keine Anstalten, um vor
Vcrfluß von vier Monaten in solche Gege ,dcn Torfkoh»
len zu liefern und das vorhandene Bedürfniß zu de»

friedigen, so ist es auch denjenigen Bürgern, die sich'

hierfür gemeldet haben, erlaubt, Torf nach diese»'

Methode zu verkohlen."
Endlich ist es nothwendig, der Regierung selbst für'

ailsällig wichtige gemeinnützige Anstalten, in diesem Pa»
lente das Recht vorzubehalten, für einen solchen Te»
brauch, Torf nach dieser Methode zu verkohlen..

Mit diesen Beyfätzm würde der gesetzgèkn Nalh keiw

Bedenken tragen, das vorgeschlagne Patent sogleich'

zu ralificiren » er gewärligt daher B. V. R. hierüber
Ihre weitern Anträge.

Man schreitet zu Erneuerung des Bureau- L ü t h a rd'
wird Präsident, Schlumpf und Devevey Secre»
tairs und Cartier Saalinspector.

Gschwend erhält Urlaubsverlängerung für »-»Tage..

Die Pelirionencommißisn berichtet über folgende

Gegenstände:

». Die Besitzer der alten Becker-Ehehasten im
Luzern beschweren sich über die ihnen nachtheilige Er»
richtung der vielen neuen nach ihrer Sage unnöthigen.

Völkerrechten, und da sie mit ihren daherigen Recla»
mativnen bey der Äerwaltungskammer kein Gehör

finden, so wenden sie sich an den gesttzg- Rath, und'
bitten um Remedur. Wird an die Vollziehung gewiesein.

2. Die Munizipalität Melkers C. Luzern beschwert'

sich über einen Beschluß der Verwaltuugskammer vom

Luzern, durch welchen ihr die fernere Verwaltung der
zu der Kapelle St. Iost gehörigen von der Gemeinde-'

Meilers zusammengelegten Güter entzogen wird und'
bittet um Aufhebung dieses Beschlusses. Wird an dir
Vollziehung gewiesen.

Am z. September war keine Sitzung»



Gesetzgebender Rath, 4. September.
Präsident: Lüthard.

Die Civilgesctzgeb. Commißion erstattet Bericht über

chic Vorstellung der sämtlichen Gerichtsweibel im Distr.

Wangen C. Bern, betreffend das Misverhältniß ihres

Gehalts gegen ihre Pflichten, und trägt darauf an,
diese Gerichtsweibel in ihrem ersten Begehren wegen

Vermehrung ihrer Gebühren abzuweisen; so wie auch

über die zweyte Beschwerde wegen Beyftitsetzung ihrer

Verrichtungen bey frcywilligen Steigerungen, nicht ein-

zutreten, sondern es bey der ministeriellen Weisung

hierüber bewenden zu lassen. Diese beyden Anträge

«erden angenommen.

Von der gleichen Commißion wird auch ein allgc-

meiner Bericht über die bey ihr noch zurükgebltebenen

Geschäfte verlesen und für die gewöhnlichen z Tage

auf den Canzleytisch gelegt.

Ein aus diesem Anlaß erneuerter Antrag, daß die

Civilgesitzg. Commißion beauftragt worden möchte, ihr

Gutachten vorzulegen, ob eS nicht möglich sey, eine

Gleichförmigkeit oder wenigstens ein Gegenrecht bey

den verschiedenen Vorrechten zu Sicherung des Wei.

bcrguts in Hclvetien einzuführen, wird an diese Com.

Mißion zur Berichterstattung gewiesen.

Die bey eben dieser Commißion zurükgeblicbnen

Schufte», betreffend daS Concursrccht zwischen Neuen,

bürg nnd Hclvetien, werden, ihrem Antrag zufolge,

in das Archiv des Vollj. Raths zucükgesandt.

Ein Gutachten der Finanzcommißwn über die neue

Abfassung der Staatsrechnung vom I. 1798 und daS

einschlagende Rechnungswesen, wird reglementmäßig

zur Einsicht auf den Canzleytisch gelegt.

Zufolge des Antrags der Unterrichtscommißion über

den bey ihr zurükzebliebenen Gegenstand der Einenge,

richte, werden die daherigen Schriften zu den Acten

gelegt.
Die Petitionencommißion berichtn über nachfolgende

Gegenstände:

1. Mehrere Bürger aus dem Distrikt Nieder-Em-

mcnthal beschweren sich über die Verwaltungskammer

des Cantons Bern, die ihnen die Fortsetzung ihrer

Wirthschaften, welche sie seit der Revolution errichtet

haben, verweigert, und bitten daß ihr Patentbegehren

zu frischer Untersuchung dem Vollziehungsrath mit

Empfehlung möchte übersandt werden.

Die Pet. Commißion trägt auf einfache Verweisung

an die Vollziehung an. Angenommen.

(.Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Summarische Rechnung des im Distrikt Alt-

dorf vom Kriege erfolgten Schadens vom
11. October 1798 bis den n.Nov. i8Lo.

Volkszahl. Gemeinden. Fr. btz. rp.
189z. Alldorf. ,,4544>2 4 r
I l 50. Bürglen. llzzo; - 6

1740. Zilenen. ,06010 5 8

610. Schattorf. 7->579 6 4
77->. Spyringcn. 65012 5 -
715- Erstfcld. 7978? 2 ;
554. Seelisberg. i>42? 2 6

480. Aettinghausen. 56156 ;
200. Seedorf. 5 1270 9 l
>67. Slsiken. 16691 8

;6,. Isethal. 50141 2

498. Flüelen 1,6702 8

480. Unlschächcn. 4,680 6 ;
124. Bawea. 16955 5 r

95 54. Summa 4.4,2,,! 9

Der Sccrclär der Hülfsgcsellschaft
des Distrikts Altorf.

S chad en-A r li k el.
Fur einquart. Mannschaft 52818» Fr. btz- rp.

per 2/; Fr. ,52191 2 2

Blcßierrcr Verpflegung lc. 5678 6 8

Pferde 20570, zu 6 btz. 12,42 S

Heu 21146 1/5 Centner- 75-98 2 2

Streu ;i4 1/2 Centner 6,0 - «

Fleisch 1209 z/; Centner Z9706 6 6

Salz Mro. 79 Fässer 5600 9

Frucht für I0572
Lcbeusmittel in die Lager I0850 2

Lichter und Schreibmaterialien ZÜZ2 8

Brennholz 5506 1/4 Klafter samt

Bauholz 2,8,4 4
Eisen Nro. 2? 1/4 Centner 699 2

Baumaterialien 5552 4
Führen zu Wasser 7721 K

mit Pferden 5,74 l
Tragen 46258 7

Schanzen 12,,8 7

Plünderungen 77,765 8

Verderbte Waldungen w. 1165; K

Brandschäden ,,02,414 4
Viehseuche 25276 6

Summa 4,4,2; z 1
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